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vernehmen, auch dem Befinden nach ber Präsentation an £o$furjti* Cbnfistorium gewäitrgc»
können, an durch nachrichtlich bekannt gemacht. Ho?-Geismar den zten luUi 1786.

Geistliches Ministerium samt Vurgemeister und Rtth daselbst.
 Wetze!, Metropolitan. Hartwig, p.^t. Konsul.

ZZ) Es wird ein ganz leichter Wagen mit 4 Rädern, entweder m t einer Schcere oder Deichset,
welchen allenfalls i Pferd ziehen kann, zu kaufen gesucht; drsfalls hat man sich in Nr. 1146.
vlmweit den Kasernen zu melden, wo der Käuferin der Zten Etage zu erfragen ist.

Z4) Auf der Oberreustadt in Nr. 69. stehet ein grosser tannener Schrank mit 2 Thüren und 5

Gefach n zu ve- kaufen.
85) In der holländischen Straße Nr. 566. ist gut Rockensiroh zu verkaufen.
zü) Nachdem all instautiam derer Lenekcial-Erben des jüngsthin mit Tod abgegangenen hiesigm

Fn. stl HofmarsckallS, Baron von Wuthenau, zum öffent ichen Verkauf derer zu dessen Ver-
lassenfchafr gehörigen 2 Reit- und r Lbailen-Psirde, nebst iinnn r jährigen Fohlen, Termin«,
auf Montag den l/ren dieses Nachmittags 2 Uhr in dem in der KöuigSstraße , vhnweit dem

Prsihaus gelegenen Gyardischen Hause, anberahmt worden; So können sich diejenige, welche
sochane Pferde entweder beysammen oder einzeln zn erstehen Belieben tragen , zu gesetzter Zeit
allda einfinden, ihr Gebott thu» und dem Befinden nach das weitere gewärtigen. Cassel de»
Zten Iwlü 1786, Vig. Conuniss. I. L. Lhsma», HosiSecretarius.

Besondere Anzeigen.
Unsern rc.

r) Nachdem die unter der vorigen König!. Französischen Regierung ausgemünzte halbe Laubtha-
- ler durch die Lange der Zeit sehr abgeschliffen, und durch strafbare Feilung noch mehr verrin

gert worden; So haben Serenissimi Hochfürst!. Durchlaucht zu Abwendung alles daraus ent«
stehenden Nachtheils gnädigst gut gefunden, dag diese Haiden Laubthaler vom Ende des nächst
eintretenden Monars Julius an gänzlich verrufen, und in den sämmtlichen Hochfürstl. Hessi
schen Staaten, auch dazu gehörigen Graf- und Herrschaften ausser Cours gesetzt seyn sotten,
daher bann jeder sich bis zu oberwähntem Termin dergleichen halben Laubthaler loszumachen
bemühet seyn, oder nach der Zeit solche gegen Bezahlung des wahren Werths zur Münze ein
liefern soll; So befehlen Wir Euch, den dortigen Unterthanen diese höchste WiüenSmcynirng
gewöhnlichermaaßen bekannt zu machen, und Euch selbst darnach zu achten. In dessen Ver
setzung rc. rc. Cassel den izten Junii 1786.

Fürstl. Heßische Regierung Hierselbst.
S) Es ist in diesen Tagen eine angeblich aus Gotha gebürtige junge Weibsperson bey hiesige»

Fürstl. Amte gefänglich eingebracht, und sind bey derselben nachstehende Kleidungsstücke und
andere Sache», als: i) 2 seidene Schnupftücher; 2) 1 dito von Cattun; 3) 1 paar Wei«

derhandschu mit Peltz ausgefüttert ; 4) z Weibermützen; 5) i Halstuch mit Spitzen besetzt ;
 6) l paar wollene Strümpfe; 7) i grob Tischtuch, vorgefunden worden. Diese Weibsper
son ist nach geschehener Untersuchung eine der liederlichsten Dirnen, und zu vermuthen, daß sie
vvrspecificirte Sachen gestohlen haben möge, welches dem Publico hiermit zur Nachricht be
kannt gemacht wird, um sich deöfalls bey hiesigem Fürstl. Amte zur Recognition zu melden.

 Abterode den 26. Inn. 1786. Fürstl. Amt das. Z. (ß Loilmarm.
3) Nachdem »in!erm i7ten Aug. 1752 bereits verordnet worden, daß sämmtlichen blossen Wein

zapfern sowohl, als selchen, welche Gäste sitzen, zwar die auswärtige Verschickung teö Weins
nach wie vor verstattet, auch hier in der Stadt denenjenizen, so Wein bey ihnen hohlen, fei«

 biqèn in un geeichten Bouteillen, jedoch mit geeichtem Maas zuzumessen erlaubt; hingegen aber
Rbeinr und Frsnzweme in usgeeichten Bouteillen auszugeben und zu verkaufen gänzlich der
gestalt verboten seyn soll, daß im Betretungsfall auf jede ungeeichte Bouteille 1 Kammergulden
eustfi erkannt, und durch Zwangsmittel beygetrieben werden soll; dem ohngeachtet aber die-
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